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Derzeit sind in Deutschland vergleichsweise wenige Rentner
arm. Nur etwa jeder vierzigste benötigte 2007 zusätzlich
zum Ruhegeld Grundsicherung. Das wird jedoch voraus-
sichtlich nicht mehr lange so bleiben. Schon seit 2003 nimmt
die Zahl der älteren Menschen mit Hilfsbedarf zu, binnen vier
Jahren ist sie von 258.000 auf 392.000 gestiegen. Dieser
Trend dürfte sich verstärken, weil nun geburtenstärkere Jahr-
gänge in den Ruhestand gehen. Hinzu kommen grundsätzli-
che Probleme: Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
sorgt nicht in jedem Fall für eine ausreichende Rente, Phasen

von Arbeitslosigkeit, atypischer Beschäftigung oder Familien-
zeiten schmälern die Ansprüche der Beschäftigten. Auch die
Rentenkürzungen durch die Reformen von 2001 und 2004
machen sich bemerkbar. „Selbst vollständige Berufsverläufe
sind kein Garant mehr für hohe Renten“, stellen Barbara
Riedmüller und Michaela Willert von der FU Berlin fest.*

Weil künftig vielen Älteren der Weg zum Sozialamt droht,
wird über die Einführung einer Mindestsicherung in die ge-
setzliche Rente diskutiert. Alle im Bundestag vertretenen Par-
teien haben sich in ihren Wahlprogrammen mit dem Thema
beschäftigt. Riedmüller und Willert beleuchten im Auftrag der
Hans-Böckler-Stiftung insgesamt 18 Vorschläge von Parteien,
Verbänden und Forschern. Die Übersicht macht deutlich: Die
Überlegungen vor allem der größeren Parteien beschränken
sich auf die relativ kleine Gruppe derer, die bereits sehr lange
in Vollzeit gearbeitet haben. Würden diese Modelle umgesetzt,
ließe sich das Problem allenfalls eindämmen, aber kaum lösen.
Mehr Erfolg versprechen Konzepte, die den Menschen ermög-
lichen, länger und mehr in die Rentenkasse einzuzahlen. Eine
dritte Gruppe von Reformvorschlägen will Erwerbsarbeit und
Rentenbezug entkoppeln; einen solchen Systemwechsel halten
Riedmüller und Willert jedoch für wenig wahrscheinlich.

Bislang gibt es in Deutschland im Unterschied zur großen
Mehrheit der OECD-Staaten keine Mindestsicherung im

Rentensystem. „Das Scheitern einer allgemeinen Grundsi-
cherung im Alter hat seine Ursache im Glauben der politi-
schen Eliten an eine einfache Sozialversicherung, die auf
Vollbeschäftigung beruht“, so die Studie. Menschen über 65
mit knapper Rente und wenig Vermögen sind darum im Al-
ter auf eine Form der Sozialhilfe angewiesen. Der Weg dahin
wurde erleichtert: Hat ein Rentenbezieher weniger als 27
Entgeltpunkte erworben, wird dem Rentenbescheid ein An-
trag auf Grundsicherung im Alter beigelegt. Ehe der Staat
zahlt, überprüft er die Bedürftigkeit.

Die deutsche Debatte um Mindestsi-
cherungselemente in der Rente lehnt
sich stark an Vorbilder in anderen
OECD-Ländern an. „Der internationa-
le Vergleich zeigt, dass es ein breites
Spektrum an Lösungsmöglichkeiten für
die Absicherung sich wandelnder Er-
werbsbiographien gibt“, schreiben
Riedmüller und Willert. Drei Grundele-
mente kommen in den westlichen In-
dustrieländern in verschiedenen Kom-
binationen zum Einsatz:
� die Grundrente, eine Basis-Rente oh-

ne Bedürftigkeitsprüfung, die für al-
le Versicherten gleich hoch ist. Sie
wird separat von der einkommens-
bezogenen Rente organisiert und
ausgezahlt. Andere Einkünfte wer-
den nicht verrechnet. Dieses Modell
gibt es in Norwegen, Großbritan-
nien, den Niederlanden, Dänemark.

� die Mindestrente, also ein garantierter Sockel, der aus der
allgemeinen Rentenkasse gezahlt wird. Diese Mindestzah-
lung gibt es in zwölf OECD-Ländern. Dazu zählen Frank-
reich, Schweden und die Schweiz.

� eine bedarfsgeprüfte Leistung innerhalb des Rentensys-
tems. Österreich hat eine derartige Grundsicherungs-Säu-
le außerhalb der Sozialhilfe; die reguläre Rente wird mit
angerechnet.

Von der Art der Mindestsicherung kann nicht auf das Niveau
geschlossen werden. In der Schweiz etwa ist die Mindestren-
te niedriger als die Sozialhilfe – man braucht also zusätzlich
durch Beiträge erworbene Ansprüche, um auf das Existenz-
minimum zu kommen.

Eine kleine Lösung für wenige. Wer ein Leben lang in
Vollzeit gearbeitet hat, soll eine Rente oberhalb des Exis-
tenzminimums bekommen. Dieses Ziel hat die CDU in ihrem
Wahlprogramm ausgegeben und auch im Koalitionsvertrag
der neuen Regierung bekräftigt. Langjährig Beschäftigte sol-
len bedarfsgeprüfte Zahlungen aus dem Rentensystem erhal-
ten. Riedmüller und Willert sehen diesen Ansatz kritisch: Er
käme nur Geringverdienern mit einer fast lückenlosen Er-
werbsbiografie zu Gute – das ärmste Fünftel der künftigen
Rentner wird aber Hochrechnungen zufolge im Schnitt nur
18 Jahre sozialversicherungspflichtig in Vollzeit gearbeitet
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Konzepte gegen Altersarmut
Altersarmut droht in den kommenden Jahren zu einem weit verbreiteten Problem zu werden. Eine Studie

zeigt, wie sie im Ausland eingedämmt wird – und welche Vorschläge für die Bundesrepublik vorliegen.
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Für jüngere Jahrgänge wird es im Alter schwierig

So lange haben aus einer Vollzeitbeschäftigung in die Rentenkasse eingezahlt:
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haben. Ausgeschlossen sind also ausgerechnet die Menschen
mit dem höchsten Armutsrisiko,  die zumeist weiblichen Teil-
zeitkräfte gingen leer aus. „Derartige Beschränkungen von
Rentenleistungen auf Vollzeit-Erwerbstätige sind im interna-
tionalen Vergleich nicht bekannt“, so die Forscherinnen.

Vorbeugen im Erwerbssystem. Andere Vorschläge zielen
darauf ab, nicht nur die abhängig Beschäftigten mit der ge-
setzlichen Rente abzusichern und dadurch mehr und längere
Einzahlungen in die Rentenkasse zu ermöglichen. Die Berli-
ner Wissenschaftlerinnen halten diesen Ansatz für besser ge-
eignet, um Altersarmut zu verhindern. Die Arbeitsgemein-
schaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD, die
Deutsche Rentenversicherung, der DGB, Wahlprogramme
von Grünen und Linkspartei – sie sprechen sich für eine Ver-
sicherungspflicht aller Erwerbstätigen aus. Selbstständige
und je nach Konzept auch Beamte wären mit in der GRV ver-
sichert. Die Erwerbstätigenversicherung wird mit unter-
schiedlichen Elementen kombiniert. Die AfA etwa schlägt
vor, dass ein gesetzlicher Mindestlohn für mehr Rentenbei-
träge der Geringverdiener sorgen soll, außerdem könnten die
Rentenbeiträge während des ALG-II-Bezugs angehoben wer-
den. Diese Maßnahmen würden die Rentenansprüche von
Geringverdienern und zeitweise Arbeitslosen stabilisieren.
Die Linkspartei will zusätzlich die obere Beitragsbemes-
sungsgrenze abschaffen und eine Höchstrente einführen.

Erwerbstätigkeit und Alterseinkommen entkoppeln. Die
Grünen orientieren sich am Schweiz Vorbild und haben in ih-
rem Wahlprogramm einen Sockel von 420 Euro vorgeschla-
gen. Die Bundestags-Abgeordnete Katja Kipping von der
Linkspartei hingegen hält sich relativ stark an das schwedi-
sche Modell; sie regt eine Mindestrente von 800 Euro an.
Beide Vorschläge würden den Zusammenhang von Beiträgen

und Rentenzahlungen lockern. Noch stärker als andere Par-
teien und Verbände will aber die FDP Erwerbsarbeit und
Rentenbezug entkoppeln. Sie möchte ein bedürftigkeitsge-
prüftes Bürgergeld in Höhe von 662 Euro im Monat einfüh-
ren, das auch für ältere Menschen alle steuerfinanzierten
Leistungen bündelt. Die Rentenpolitik der Liberalen läuft
auf eine „bedürftigkeitsgeprüfte Grundrente“ hinaus, erklä-
ren Riedmüller und Willert, denn zugleich solle die gesetzli-
che Rentenversicherung langfristig an Gewicht verlieren.
Dass es zu einem solchen Systemwechsel in der deutschen
Rentenpolitik kommt, halten die Wissenschaftlerinnen je-
doch für unwahrscheinlich.   �

* hier 664 Euro für einen alleinstehenden Arbeitnehmer nach aktuellen Werten
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Von Januar 2002 bis März 2008 haben
Arbeitnehmer rund elf Millionen Ries-
terverträge abgeschlossen – staatlich
subventioniert mit erheblichen Steuer-
mitteln. Die kapitalgedeckte Riester-
rente soll einen Teil der Versorgungs -
lücke schließen, vor der die heute
Beschäftigten wegen der geringeren ge-
setzlichen Rente im Alter stehen wer-
den. Deren Leistungsniveau wird zu-
rückgehen, weil in Zukunft weniger
Beschäftigte die Zahlungen an mehr
Rentner finanzieren müssen, die Bei-
tragssätze aber nur geringfügig erhöht
werden sollen. Die  Lücke durch Kapi-
talerträge zu schließen, könnte aber nur
gelingen, wenn Arbeitnehmer deutlich
mehr sparen, also zusätzliches Geld in
die Riesterrente stecken.

Die Ökonomen Giacomo Corneo,
Matthias Keese und Carsten Schröder

haben untersucht,  ob die Riester-Sub-
ventionen das Sparverhalten von Ar-
beitnehmern mit eher geringem Ein-
kommen tatsächlich verändert haben.*
Anhand des Sozio-oekonomischen Pa-
nels haben die Wissenschaftler die An-
gaben von Haushalten mit Riesterspar-
plänen und Jahresnettoeinkommen bis
25.000 Euro vor und nach der Riester-
reform ausgewertet. Das ökonomische
Kalkül der Reform würde sich dann als
richtig erweisen, wenn sie nach der Re-
form höhere Beträge zurücklegen wür-
den als vorher. Tatsächlich konnten die
Forscher dies nicht bestätigen. Die Re-
form habe vermutlich weder einen Ein-
fluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass
Geringverdiener-Haushalte überhaupt
sparen, noch auf ihre Sparquote, schrei-
ben Corneo und seine Koautoren.
Möglicherweise habe die Riesterrente

Arbeitnehmer im unteren Einkom-
mensbereich lediglich dazu bewogen,
ihre Ersparnisse umzuschichten: von
nicht-subventionierten Anlageformen
in subventionierte Riesterverträge. 

Grundsätzlich ist fraglich, ob eine
Erhöhung der Sparquote der privaten
Haushalte den zukünftig zu verteilen-
den Wohlstand überhaupt anhebt. Un-
tersuchungen des IMK legen den
Schluss nahe, dass hohe Sparquoten
das Wirtschaftswachstum eher bremsen
als beflügeln. Der seit 2001 zu beob-
achtende Anstieg der Sparquote erklärt
sich dem IMK zufolge zu einem großen
Teil durch die Umverteilung zugunsten
der Haushalte mit hohen Einkommen,
die mehr sparen.   �

Geringverdiener: Riesterrente schließt Versorgungslücke nicht

Die Riesterrente soll gerade Arbeitnehmer mit geringen Einkommen dazu bewegen, mehr zu sparen –

damit sie im Alter trotz geringerer gesetzlicher Rente nicht deutlich schlechter dastehen als heutige

Rentner. Eine empirische Studie deutet daraufhin, dass der Plan nicht aufgehen wird. 
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